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Tabellarische Erfassung des Abwägungsmaterials 
aus der förmlichen Beteiligung zum Entwurf 

Bebauungsplan Nr. 67/24 „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm“ 

 
Nachfolgend aufgeführt sind die während der förmlichen Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 
2 BauGB und während der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen zum Entwurf 
des o. g. Bebauungsplanes i. d. F. v. 10.09.2025. 
 
Mit Schreiben vom 20.10.2025 wurden die Behörden, die Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden über die Aufstel-
lung des o. g. Bebauungsplanes informiert und unter Fristsetzung bis zum 27.11.2025 zur Abgabe einer Stellungnahme zum Entwurf 
des Bebauungsplanes aufgefordert.  
 
Die Beteiligung erfolgte über die Pasewalker Nachrichten, das Internet sowie durch öffentliche Auslegung und Bau- und Planungspor-
tal MV im Zeitraum 27.10.2025 – 27.11.2025. 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte im Zeitraum vom 01.12.2025 – 02.01.2026. Die Beteiligung erfolgte 
über die Pasewalker Nachrichten, das Internet sowie durch öffentliche Auslegung und Bau- und Planungsportal MV im Zeitraum 
01.12.2025 – 02.01.2026.  
 
Die Verwaltung hat auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen folgendes Abwägungsmaterial als Ergebnisliste zusammen-
gestellt und gewertet. 
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Aufstellung der mit Schreiben vom 20.10.2025 beteiligten Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden und auf die Auslegung hingewiesene Öffentlichkeit: 
 

Träger öffentlicher Belange/Behörde  Stellungnahme vom / eingegangen am: 

 Behörden  

00 Landkreis Vorpommern Greifswald 24.11.2025 / 24.11.2025 und 04.12.2025 / 04.12.2025 und 
09.12.2025 / 09.12.2025 und 09.01.2025 / 09.01.2025 

02 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Landwirtschaft und Flurordnungsbehörde 24.10.2025 / 24.10.2025 

04 Bergamt Stralsund 04.11.2025 / 05.11.2025 

05 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Naturschutz, Wasser und Boden 06.11.2025 / 11.11.2025 

08 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege  

14 Landesforstanstalt Mecklenburg- Vorpommern  

17 Staatliches Bau- u. Liegenschaftsamt Neubrandenburg 20.10.2025 / 20.10.2025 

18 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg 25.11.2025 / 27.11.2025 

19 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern  

21 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 13.11.2025 / 18.11.2025 

25 Landesamt für innere Verwaltung MV 21.10.2025 / 21.10.2025  

29 Deutsche Post AG Zentrale   

30 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern  

31 Deutsche Bahn AG 28.10.2025 / 28.10.2025 

32 Eisenbahn-Bundesamt 26.11.2025 / 26.11.2025 

34 Straßenbauamt Neustrelitz 30.10.2025 / 30.10.2025 

35 Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V  

38 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra / 3 24.11.2025 / 24.11.2025 

40 Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ 27.10.2025 / 27.10.2025 

43 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  

44 SB Straßenbau, Herr Braun  

45 SB Straßenbau, Herr Kerner  

46 SGL Liegenschaften, Frau Knop  

47 SGL Ordnung und Sicherheit, Herr Heruth 28.04.2025 / 20.05.2025 

ERGEBNISPROTOKOLL 
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Träger öffentlicher Belange/Behörde  Stellungnahme vom / eingegangen am: 

48 SB Öffentl. Grün/Naturschutz, Frau Hübner  

49 SGL Bauordnung/Stadt- und Gemeindeentwicklung, Frau Hellwig 10.11.2025 / 10.11.2025 

50 SB Stadtentwicklung, Frau Nowak  

51 SB Gemeindeentwicklung, Herr Schmidt 27.11.2025 / 27.11.2025 

 Ver-/Entsorger  

01 REMONDIS Vorpommern GmbH  

09 E.DIS Netz GmbH 09.01.2026 / 09.01.2026 

10 Stadtwerke Pasewalk GmbH 13.11.2025 / 13.11.2025 

11 50Hertz Transmission GmbH 14.11.2025 / 14.11.2025 

12 GASCADE Gastransport GmbH 28.10.2025 / 28.10.2025 

36 Deutsche Telekom Technik GmbH 28.10.2025 / 28.10.2025 

37 GDMcom GmbH 27.10.2025 / 27.10.2025 

 Nachbargemeinden  

- Siehe Nr. 51 - 

 
 

Nr. Vereine/Verbände/Bürger 

52 Anwohner 18.11.2025 / 18.11.2025 
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Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB: 
 
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangene Stellungnahmen: 
 

 
 
Nicht geantwortet oder sich beteiligt haben: 

Nr. Vereine/Verbände/Bürger 

- - 

  

Nr. 52 Anwohner (Stellungnahme vom 18.11.2025) 

Nr.  Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

52.1 Ich wohne mit meiner Familie in Stiftshofer Weg 30 und wir legen ein Einspruch gegen den Speicher ein. 
Das Haus liegt seit über 30 Jahren im Besitz meiner Familie. 
Wir wollen nicht mit noch mehr Lärm und Dreck umgeben sein. 
Dazu sind wir Eigenversorger mit Wasser ich stelle mir das danach nicht so einfach mehr vor das das 
Grundwasser genug ist. 
 
Wenn sie noch mehr Wiederspruch möchten würde ich auch selbst vorsprechen. 

Kenntnisnahme. Die Belange des Immissionsschutzes wurden im Rahmen der Bauleitplanung 
durch die Erstellung eines Umweltberichts sowie einer Schallprognose berücksichtigt. Die Ein-
haltung der maßgeblichen Immissionsrichtwerte wird im nachfolgenden Genehmigungsverfah-
ren weiter konkretisiert und sichergestellt. Staub- und Schmutzbelastungen betreffen im We-
sentlichen die Bauphase und sind nicht Regelungsgegenstand des Bebauungsplans, sondern 
werden über entsprechende Auflagen im Genehmigungsverfahren geregelt. Auswirkungen auf 
das Schutzgut Wasser und das Grundwasser wurden im Umweltbericht geprüft. Es sind keine 
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.  
Kein weiterer Handlungsbedarf 
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Förmliche Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB: 
 
Im Rahmen der förmlichen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangene Stellungnahmen: 
 

0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

SG Breitband 

0.1 Die Prüfung hat ergeben, dass der eingereichte Antrag, Bereiche des geförderten  

Breitbandausbaus berührt. 

Die Trasse wurde genehmigt, es handelt sich um das Projektgebiet VG24_36 Cluster11_001. Das  

Projektgebiet VG24_36 ist abgeschlossen.    

Nach § 146 Absatz 2 Telekommunikationsgesetz ist im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten 

stets sicherzustellen, dass geeignete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität 

mitverlegt werden.   

Sollen einzelne Grundstücke erschlossen werden Fragen sie bei dem unten aufgeführten Telekommuni-

kationsunternehmen nach. Für einen genauen Trassenverlauf oder einer Mitverlegung kontaktieren sie 

das ausführende Telekommunikationsunternehmen:  

 

Anschrift: e.discom Telekommunikation GmbH  

 Alfred Nobel Straße 1  

 16225 Eberswalde 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Projektgebiet VG24_36 ist vom Vorhaben unbetroffen. 
Das erwähnte Projektgebiet VG24_36 bezieht sich auf das Amtsgebiet Löcknitz-Penkun. 
Ggf. notwendige Erschließungen der Grundstücke betrifft nachgelagerte Verfahren. Das Kap. 

4.4.4 der B-Plan Begründung wird wie folgt erweitert:  Nach § 146 Absatz 2 Telekommunikations-

gesetz ist im Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten stets sicherzustellen, dass geeig-

nete passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegt werden.   

 
 

SG Brand- und Katastrophenschutz 

0.2 Katastrophenschutz 

Die untere Katastrophenschutzbehörde äußert sich zu dem vorliegenden Vorhaben mit  

folgenden Hinweisen:  

Kampfmittel  

Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu einer Kampf-

mittelbelastung im Bereich des vorliegenden Vorhabens, Gemarkung Pasewalk, Flur 13, Flurstücke 37/2, 

39/3, 38/7, 42/1 vorhanden.  

Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass auch in Gebieten, die nicht als kampfmittelbelastet  

ausgewiesen sind, Einzelfunde auftreten können. Daher sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender  

Vorsicht durchzuführen.  

Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt wer-

den, so sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die 

Meldung über den Notruf der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitionsbergungs-

dienst M-V zu erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der örtlichen 

Ordnungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen.  

 

Hochwassergefährdung  

Für den angrenzenden Bereich des Vorhabens liegen keine Informationen zur Hochwasserrisikoma-

nagement-Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen Hochwassergefahren- und -risikokarte, 

 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Sachverhalt ist bereits unter dem Hinweis Nr. 7 aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine Betroffenheit durch Hochwassergefährdung. 
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0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

potentielle Überflutungsflächen und Risikogebiete des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geolo-

gie Mecklenburg-Vorpommern vor.    

 

Sonstige Risiken oder Gefahren  

Sonstige Risiken oder Gefahren sind zurzeit nicht bekannt. 

 

 

 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine Betroffenheit durch sonstige Risiken oder Gefahren.  

0.3 Abwehrender Brandschutz 

Grundsätzlich wurden in der aktualisierten Fassung des o. g. B-Plangebietes alle Forderungen der  

Brandschutzdienststelle vom 08.08.2025 (Az. 30997-25-01) wie folgt berücksichtigt. 

 

Feuerwehr   

Die zuständige öffentliche Feuerwehr ist die FF Pasewalk. Eine aktive Löschhilfe durch Nachbarwehren, 

insb. mit wasserführenden Löschfahrzeugen, ist grundsätzlich möglich. Über den sofortigen Einsatz oder 

die Nachforderung von Kräften und Mitteln vor Ort, Entscheidet der Wehrführer bei Abstimmung des 

Feuerwehrplanes sowie nach Einsatzstichwort und vorgefundener Lage.    

 

Feuerwehrplan   

Für das Batteriespeichersystem ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 zu erstellen und mit der Brand-

schutzdienststelle abzustimmen. Der zuständigen örtlichen Feuerwehr ist ein Druckexemplar als lami-

nierter Dokumentenordner mit Rückenbeschriftung nachweislich zu übergeben. Die Brandschutzdienst-

stelle erhält ein PDF- Dokument zur Archivierung und Weitergabe an die Integrierte Leitstelle Greifswald. 

Vor Nutzungsaufnahme ist mit der örtlichen Feuerwehr eine Ortsbesichtigung/ Einweisung durchzufüh-

ren und zu protokollieren.   

 

  

Zugänglichkeit, Flächen für die Feuerwehr   

Das Grundstück darf ggf. von der Feuerwehr erst nach Freigabe durch den Betreiber und nur in Beglei-

tung eines Mitarbeiters betreten bzw. befahren werden. Feuerwehraufstell- und Bewegungsflächen sind 

außerhalb des Grundstücks vorzusehen.  

 

Löschwasserversorgung   

Zur Brandbekämpfung, ggf. auch von Vegetationsbränden außerhalb des Grundstücks, ist eine ausrei-
chende Löschwasserversorgung sicherzustellen. Dies kann durch die Errichtung geeigneter Löschwas-
sereinrichtungen (Bsp. Löschteich, Zisterne, Löschbrunnen etc.) erfolgen. Die Brandschutzdienststelle 
empfiehlt die Verwendung von faltbaren Löschwasserzisternen. Es ist eine Löschwassermenge von min-
destens 48 m³/h für zwei Stunden (insgesamt 96 m³) vorzuhalten. Im Bereich der Löschwasserentnahme-
stelle ist eine Feuerwehr-Bewegungsfläche mit den Mindestabmessungen von 7 m x 12 m herzustellen 
und entsprechend DIN 4066 zu kennzeichnen. Die Löschwasserentnahmestelle muss über einen Saug-
anschluss gemäß DIN 14244 verfügen und ist ebenfalls zu kennzeichnen. 

 
Kenntnisnahme, Inhalte sind bereits Bestandteil des B-Plan. Es besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf.  
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0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

SG Verkehrsstelle 

0.4 Seitens des Straßenverkehrsamtes bestehen zum o.g. Vorhaben (entsprechend eingereichter  

Unterlagen) grundsätzlich keine Einwände wenn:  

 

- bei der Ausfahrt vom B-Plan - Gebiet auf die Kreisstraße VG 91 ausreichend Sicht vorhanden ist,  

- durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende Fahrzeuge oder 

Werbeanlagen Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer nicht entstehen,  

- bei Verkehrsraumeinschränkungen rechtzeitig vor Baubeginn durch die beauftragte Baufirma bei der 
unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine verkehrsrechtliche An-
ordnung gem. § 45 StVO beantragt wird. Dem Antrag ist die entsprechende Aufgrabeerlaubnis/ Sondernut-
zungserlaubnis des zuständigen Straßenbaulastträgers sowie ein Verkehrszeichenplan für die Baustellen-
absicherung beizufügen.   

Kenntnisnahme, Hinweise betreffen die Ausführungsplanung. Kein weiterer Handlungsbedarf 

SG Technische Bauaufsicht/Bauplanung 

0.5 Bauplanung 

Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB vorgelegten Un-

terlagen wurden hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den Vorschriften des BauGB und den auf Grund 

dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften geprüft. 

 

Mit dem Beschluss des Bebauungsplanes als Satzung erhält dieser bezüglich seines Inhaltes und seiner 

Wirkung Rechtsnormcharakter. Dem Erforderlichkeitsgrundsatz entsprechend müssen die Festsetzun-

gen zur Verwirklichung der Planziele objektiv geeignet, zugleich notwendig und auf Rechtsgrundlagen 

abstellbar sein. Die mit dem Erlass der Satzung getroffenen Festsetzungsinhalte bilden dabei die Grund-

lage für weitere zum Vollzug des BauGB erforderliche Maßnahmen und werden damit gleichermaßen zu 

einer Verlässlichkeitsgrundlage für Bauherren und Eigentümer:   

 

Im weiteren Planverfahren sind folgende Anregungen und Bedenken zu beachten:  

 

1. Die Stadt Pasewalk verfügt über einen wirksamen Flächennutzungsplan. Der Bebauungsplan ist nicht 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert. 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich daher um einen Bebauungsplan nach § 8 Abs. 3 

BauGB, welcher im Parallelverfahren aufgestellt wird. Tritt der von dem Landrat des Landkreises Vor-

pommern-Greifswald zu genehmigende Flächennutzungsplan zwischen Beschluss und Veröffentlichung 

des Bebauungsplans in Kraft, beurteilt sich die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans in dem Fall zusätz-

lich nach dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB, der Bebauungsplan bedarf keiner Ge-

nehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB mehr. Andernfalls unterliegt der Bebauungsplan der Genehmi-

gungspflicht.  

 

Zur Planzeichnung:  

 

 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Die Verfahrensvermerke werden bei Bedarf entsprechend angepasst. 
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0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

1. Die verwendeten Planzeichen sind vollständig und lesbar darzustellen, z. B. Flurstücksgrenzen.  

2. Die Überschrift „Teil C“ ist zu streichen.  

3. Des Weiteren ist zwingend darauf zu achten, dass die dargestellten Planzeichen gemäß  

der Planzeichenverordnung (PlanZV) dargestellt. Das betrifft auch die farbliche Darstellung.  

Die Planzeichnung ist dahingehend zu überprüfen, z. B. das Planzeichen 15.14.  

4. Der Geltungsbereich ist an den relevanten Stellen zu vermaßen, z.B. Abstand zum Satzungsgrenze. 

Das gilt auch für den Bereich „GE2“.  

5. Die Erschließung des Bereiches „GE2“ ist darzustellen.  

6. Die Bezeichnung „TF“ ist einmalig zu definieren.  

7. Das Planzeichen „p“ wird in der Planzeichenerklärung nicht aufgeführt und ist daher zu ergänzen.  

8. Auf der Planzeichnung sind die Höhenbezugspunkte zu ergänzen.  

9. Parallel zu der Aufstellung des o. g. Bebauungsplan wird auch der Flächennutzungsplanes (25. Ände-

rung) der Stadt Pasewalk geändert. In der Planzeichnung der Änderung wird eine Bahnstrecke darge-

stellt. Es ist zu prüfen, ob die Bahnstrecke den Geltungsbereich durchläuft oder lediglich berührt. Die 

Bahnstrecke ist mindestens nachrichtlich darzustellen.  

10. In den Verfahrensvermerken fehlen die Ausführungen zur Auslegung im Internet. Es wird nicht er-

wähnt, in welchem Zeitraum die Planunterlagen auf der Internetseite der Stadt Pasewalk sowie auf dem 

zentralen Landesportal (Bau- und Planungsportal M-V) zu Verfügung standen. Dies ist zwingend in den 

Verfahrensvermerken zu den jeweiligen Beteiligung sowie unter dem Punkt Bekanntmachung zu ergän-

zen.  

11. Für den Übersichtsplan ist ein gut lesbarer Maßstab zu wählen, um die Anstoßfunktion zu wahren.  

 

Zu den textlichen Festsetzungen:  

 

1. Die textliche Festsetzung „TF 03“ führt auf, dass „für den Betrieb der Anlage notwendige technische 

Anlage sowie notwendige Anlagen der Ver- und Entsorgung“ zulässig sind. Es ist hier zu konkretisieren, 

welche Anlagen (durch Beispiele) gemeint sind.  

2. Ähnliches gilt für die textliche Festsetzung „TF 15“. Die Ausführung „geeignete  

Kleintierdurchlässe“ ist nicht bestimmt. 

3. Der textlichen Festsetzung „TF 12“ fehlt es an einer Flächenzugehörigkeit. Sollte die Formulierung bei-

behalten, ist diese Festsetzung unter dem Punkt Hinweise auf die Planzeichnung aufzunehmen. 

 

Zu naturschutzrechtlichen Regelungen:   

 

1. Der Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft ist auf der Ebene der Bauleitplanung gemäß § 

1a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) abschließend zu klären. Der Eingriff kann nicht innerhalb der Gel-

tungsbereiches des o.g. Bebauungsplanes ausgeglichen werden. Externe Maßnahmen können nicht in-

nerhalb des Geltungsbereiches festgesetzt werden und sind als Hinweis auf der Planzeichnung aufzu-

nehmen. Als externe Ausgleichsmaßnahme ist der Erwerb von Ökopunkten im Ökokonto VG-033 

1. Hinweis wird berücksichtigt, geprüft und bei Bedarf angepasst. 
2. Hinweis wird berücksichtigt. Die Überschrift „Teil C“ wird gestrichen.  
3. Hinweis wird berücksichtigt. Die dargestellten Planzeichen werden auf korrekte Darstel-

lung geprüft.  
4. Hinweis wird berücksichtigt. Relevante Bemaßungen wurde ergänzt.  
5. Hinweis wird berücksichtigt. Das Kap. 4.4.1 wird überarbeitet.  
6. Hinweis wird berücksichtigt. Die Bezeichnung „TF“ wird definiert.  
7. Hinweis wird berücksichtigt. Das Planzeichen „p“ wird definiert. 
8. Hinweis wird berücksichtigt. Ein Höhenbezugspunkt wird ergänzt. 
9. Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Der Geltungsbereich berührt nicht die bestehende 

Bahnstrecke. Eine nachrichtliche Übernahme ist nicht erforderlich.  
10. Hinweis wird berücksichtigt. Die Verfahrensvermerke werden entsprechend überarbeitet. 
11. Hinweis wird nicht berücksichtigt. Der Maßstab von 1:50.000 als Übersichtsplan erfüllt 

die Anstoßfunktion und ermöglicht die Einordnung des städtebaulichen Vorhabens im 
gesamtstädtischen Kontext.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 03 wird um Beispiele ergänzt.  
2. Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 15 wird entfernt. Eine inhaltliche Änderung ergibt sich 

dadurch nicht.  
3. Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 12 wurde angepasst. Eine inhaltliche Änderung ergibt 

sich dadurch nicht.  
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Der Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft erfolgt auf Ebene 
der Bauleitplanung. Die Sicherung der Kompensationsmaßnahmen sind als Vermerk auf der Plan-
zeichnung aufgenommen und werden Bestandteil des städtebaulichen Vertrags.  
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„Randowtalhang bei Radewitz“ vorgesehen. Der Erwerb der Ökopunkte muss vor Satzungsbeschluss 

erfolgen, das Abbuchungsprotokoll ist in die Verfahrensakte zu übernehmen.   

 

Hinweis:  

1. Die in den Beteiligungsunterlagen verwendeten Rechtsgrundlagen sind auf Aktualität zu prüfen.  

2. Die gesicherte Löschwasserversorgung ist sicherzustellen.  

3. Dieser TöB-Beteiligung lagen nur digitale Beteiligungsunterlagen vor. Daher konnte nicht die Überein-

stimmung mit der Papierunterlagen geprüft werden. Es wird darum gebeten, dass künftig eine Papierun-

terlagen mir zugesendet wird.  

4. Der Bebauungsplan dokumentiert den Planungswillen der Gemeinde und ist als solche wert- und wer-
beneutral auszufertigen. Die Dokumentation des von der Stadt Pasewalk beauftragten Planungsbüros auf 
jeder Seite der Begründung ist nicht akzeptabel und zu entfernen. Nichts einzuwenden ist gegen einen 
einmaligen Hinweis auf das Planungsbüro in angemessener Größenordnung. Das gilt für sämtliche Unter-
lagen, die dieser Beteiligung vom bevollmächtigen Planungsbüro vorlagen sowie die Stellungnahme zum 
Schallgutachten. 

 
 
 
 
 
 

1. Hinweis wird berücksichtigt. Die Rechtsgrundlagen werden auf Aktualität geprüft.  
2. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Anforderungen sind bereits durch die Stel-

lungnahme des SG Brand- und Katastrophenschutz (Nr. 0.3) vom 24.11.2025 konkreti-
siert worden.  

3. Hinweis wird berücksichtigt. Bei künftigen Verfahren werden Papierunterlagen an den 
Landkreis versendet.  

4. Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Hinweise auf das Planungsbüro werden aus den 
Planunterlagen entfernt, bis auf externe Gutachten sowie auf der Planzeichnung.  

 

0.6 Bauordnung 

 

Es bestehen keine Einwände 

 
 
Kenntnisnahme, keine Einwände 

SG Rechtl. Bauaufsicht/Denkmalschutz 

0.7 Denkmalschutz 

Die Stellungnahme wird (sobald vorliegend) nachgereicht. 

Kenntnisnahme, keine Abwägung erforderlich 

SG Naturschutz (Nachtrag Stellungnahme vom 04.12.2025) 

0.8 Seitens der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald ergeht zum o. g. Vor-
haben unter Beachtung und Berücksichtigung nachstehender Forderungen folgende nicht abschließende 
Stellungnahme:   
 
Zum aktuellen Zeitpunkt können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 
BNatSchG nicht ausgeschlossen werden. Auch der städtebauliche Vertrag lag der unteren Natur-
schutzbehörde zur Beurteilung von artenschutzrechtlichen Festsetzungen nicht vor. Es wurden 
keine Unterlagen eingereicht zu konkreten Maßnahmenbeschreibungen (Flächenumfang, Standort, 
rechtliche Sicherung der Flächen) 

 

0.9 Planzeichnung  
Schallschutzmaßnahmen sind in der Planzeichnung darzustellen. Etwaige Konflikte sind im Vorfeld  
zu bedenken und zu lösen. 

 

0.10 Anforderungen an die Planung durch die Einbindung der naturschutzrechtlichen  
Eingriffsregelung in das Abwägungsgebot  
Entsprechend dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB sind die Belange des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege hinsichtlich des Vermeidungs- und Kompensationsgrundsatzes verfahrensmä-
ßig und inhaltlich vollständig und abschließend auf der Ebene der Bauleitplanung zu klären. Es müssen 
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deshalb alle anlagebedingten, betriebsbedingten und baubedingten Projektwirkungen prognostiziert wer-
den. In der Bauleitplanung ist abschließend darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe in Natur und 
Landschaft rechtfertigen lassen und ob und in welchem Umfang für unvermeidbare Beeinträchtigungen 
Kompensationsmaßnahmen notwendig sind. Die Gemeinde ist deshalb nach § 1 a Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 
3 BauGB verpflichtet, über alle Eingriffsfolgen bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu entscheiden. 

0.11 Umweltbericht  
Dem Umweltbericht wird nicht gefolgt, dass der angrenzende Waldbestand aufgrund seiner abschirmen-
den Wirkung gut vor akustischen Störungen geschützt ist (Seite 33). So lässt sich in verschiedenen Quel-
len nachlesen, dass eine Bepflanzung für den Lärmschutz kaum in Betracht kommt, da erst ein 100 m 
breiter dichter Waldstreifen mit dichtem Unterholz eine Pegelminderung von 5 bis 10 dB bewirkt. Einzelne 
nicht dicht gepflanzte Bäume oder Sträucher bringen so gut wie keinen Schallschutz. (z.B. www.staedte-
bauliche-laermfibel.de).  
 
Selbst wenn dies hier der Fall wäre, dass ein dichter Waldbestand vorliegt, so sind in jedem Fall die Wald-
randbewohnenden Arten zu berücksichtigen und auszugleichen. Die Baugrenze des Plangebietes befindet 
sich in nur ca. 30 m Entfernung. Eine vorläufige Beurteilung zum Schallimmissionsschutz zeigt auf, dass 
noch in 350 m Entfernung zulässige Grenzwerte leicht überschritten werden. Dies bedeutet, dass in einer 
wesentlich geringeren Entfernung die Grenzwerte entsprechend höher überschritten werden. Diese Be-
lastung durch Schallemissionen gilt ebenso für die westlich und nördlich gelegenen gesetzlich geschützten 
Biotope die unmittelbar angrenzen. Die Schallemissionen werden im Umweltbericht häufig bei den anla-
gebedingten Wirkungen außer Acht gelassen (z.B. Seite 24).  
 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine konkreten Angaben zum Schallschutz gemacht werden, lässt sich 
dieser in seiner Wirksamkeit nicht beurteilen bzw. ggf. auch dadurch verbundene Meidungen bestimmter 
Arten. Bei der Ausführung des Schallschutzes ist zu beachten, dass nicht nur Bodenbrüter betroffen sind, 
sondern auch für die Fortpflanzung wichtige Sing- und Sitzwarten von Vögeln. Bzw. Fortpflanzungsstätten 
von Baumbrütern, wie z.B. Waldkauz.  
 
Vermeidungsmaßnahme Passiver Schallschutz  
„Um den Schallpegel auf ein ökologisch vertretbares Niveau zu reduzieren, wird die Höhe der Lärmschutz-
wand so bemessen, dass in einer Entfernung von 50 Metern vom Anlagenstandort ein maximaler Schall-
pegel von 47dB(A) erreicht wird. Dieser Wert entspricht dem Effektwert, der für besonders störungsemp-
findliche Vogelarten als unkritisch gilt.“  
 
Die westlich angrenzenden Biotope befinden sich in 20m Entfernung, der Abstand zum Wald beträgt 30m. 
In beiden Fällen werden somit die Schallpegel überschritten. 

Es wurde eine Schallprognose erstellt, die dem Antrag beigefügt wird.  

0.12 Eingriff- /Ausgleichbilanzierung  
 
Der Bilanzierung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zugestimmt, da sie an mehreren Stellen 
fehlerhaft ist. Diese ist zu überarbeiten und erneut vorzulegen. 
 
Lagefaktor  
Die Lagefaktoren sind bildlich darzustellen, da die Berechnung sonst nicht nachvollzogen werden kann.   

 
 
Wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Lagefaktor wird angepasst und bildlich dargestellt.  
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Der Lagefaktor von 0,75 gilt nur in einem Abstand bis zu 100m von der Störquelle. Danach ist der Lage-
faktor von 1 zu nehmen. Die pauschale Anwendung von 0,75 auf das gesamte Vorhabengebiet ist falsch.  
 
Versiegelungen  
Die Versiegelungen durch die Einfriedung sind in der Bilanzierung zu berücksichtigen.   
 
Mittelbare Wirkungen  
Auch hier werden die ganztägigen Schallemissionen außer Acht gelassen, sowie die Wirkung von bauli-
chen Anlagen. Es sind die mittelbaren Beeinträchtigungen zu berechnen.  
In den Unterlagen fehlt eine Karte der Biotoptypen inkl. gesetzlich geschützter Biotope in den Wirkberei-
chen 50m und 200m.  
 
Landschaftsbild   
Die Vorhabenfläche liegt über 200m vom westlich gelegenen Umspannwerk entfernt. Aktuell besteht eine 
freie Sichtachse von Nord nach Süd, im Osten befindet sich der Wald. Wie im Umweltbericht festgestellt, 
handelt es sich um eine gering strukturierte Landschaft und intensiv genutzte Ackerflächen prägen nörd-
lich, westlich und südlich des Geltungsbereichs das Landschaftsbild.   
Es kann daher nicht nachvollzogen werden, dass ein 18m hohes massives Gebäude sich nicht erheblich 
auf das Landschaftsbild an dieser Stelle auswirkt.  
 
Das Landschaftsbild ist auszugleichen. 

 
 
 
 
In Bezug auf die Versiegelung wurde entsprechend der Grundflächenzahl von 0,8 mit einer maximal 
möglichen Bebauung von 80% kalkuliert. In diesem Wert sind alle Bebauungen – auch die Einfrie-
dung – eingeschlossen. Dementsprechend ist eine zusätzliche Bilanzierung der Einfriedung nicht 
notwendig.  
 
Die Berechnung der Mittelbaren Wirkung auf die gesetzlich geschützten Biotope wird nachgereicht 
und bildlich dargestellt. 
 
 
Das Landschaftsbild wird ausgeglichen.  

0.13 Artenschutzfachbeitrag  
Eine qualitativ aussagefähige Kartierung ist im vorliegenden Fall nicht erfolgt. Diese würde auch die Wirk-
zonen von 50m und 200m einbeziehen.  
Aufgrund der fehlenden Kartierung ist die Worst-Case-Analyse anzuwenden, in der jede potentiell vorkom-
mende Art zu berücksichtigen und kompensiert werden muss. Hier sind ebenfalls die Wirkzonen zu be-
achten und ebenfalls die Wirkungen der baulichen Anlagen, die über die reine Flächenversiegelung hin-
ausgehen.  
 
Dies ist im vorliegenden Fall nicht umgesetzt worden. Brutvögel der direkt angrenzenden Biotope wurden 
nicht berücksichtigt.  
 
Artenschutzblätter in Gilden  
Es ergibt ökologisch keinen Sinn z.B. Blaumeise und Waldkauz in einem Artenschutzblatt abzuhandeln.  
Nur für die häufigen, weit verbreiteten (ubiquitären) Brutvogelarten kann die Abhandlung in artspezifischen 
ökologischen Gilden (nach Flade 1994) erfolgen. Als sehr häufige bzw. ubiquitäre Vogelarten können ori-
entierungsweise jene Arten gelten, die mit mehr als 1 Million Brutpaaren in Deutschland vorkommen 
(Runge et. al 2009) und die auch nicht aufgrund starker Abnahmetrends als gefährdet angesehen werden 
(vgl. Ryslavy et al. 2020Dazu zählen zum Beispiel Amsel, Singdrossel, Star, Rotkehlchen, Blau-, Kohl- 
und Tannenmeise, und Ringeltaube.  
 
Heidelerche/Baumpieper (stellvertretend für Waldrandarten)  
Es wird stark angezweifelt, dass der 30m Waldabstand zwischen dem 18 m hohen Gebäude des Daten-
centers und dem Waldrand als geeignetes Bruthabitat angesehen werden kann, Heidelerche/Baumpieper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abzüglich der ubiquitären Arten werden die potenziell vorkommenden Brutvögel in separaten Ar-
tenschutzblättern abgehandelt.  
 
 
 
 
 
 
 
Für die Heidelerche bzw. den Baumpieper wurde eine CEF-Maßnahme gefunden und mit der UNB 
abgesprochen.  
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brütet i.d.R. nicht in Gebäudenähe. Es sind entsprechend Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ab-
zuleiten. 
 
Waldohreule/Waldkauz  
In der Arbeitshilfe „Vögel und Straßenverkehr“ (Garniel & Mierwald 2012) wird die Wirksamkeit von Lärm-
minderung durch Abschirmung in der Regel als gering eingeschätzt, da sich der Aktivitätsschwerpunkt in 
höheren Vegetationsschichten befindet.  
Es sind entsprechend Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) abzuleiten.  
 
Zauneidechse  
Für die Zauneidechse werden im AFB Vermeidungsmaßnahmen formuliert, die baubedingte Verbotstat-
bestände verhindern.  
Es fehlt jedoch auch hier neben der reinen Flächenversiegelung die Bertachtung der Wirkung des Bauvor-
habens (anlagebedingte Wirkungen). Zumindest im Bereich des Datencenters kommt es zu einer erhebli-
chen Verschattung potentieller Habitate, die auch zu einer Nichteignung der Habitate führen können.  
 
Fledermäuse  
Analog zu Waldohreule/Waldkauz gilt hier, dass eine Lärmminderung nicht sinnvoll erreicht werden kann. 

 
 
 
 
Für die beiden Arten ist keine CEF-Maßnahme notwendig. Die Schallprognose zeigt, dass die bei-
den Arten auch ohne Schallminderung nicht von dem Betrieb der Batteriespeicher betroffen sein 
werden. Die beiden Arten werden in dem Waldbereich östlich des Krugsdorfer Dammes potenziell 
vorkommen, wobei dieser Waldteil nicht mehr im Bereich des kritischen Schallpegels beschallt wird. 
 
 
Es wurde eine CEF-Maßnahmen für die beschatteten Bereiche auf dem Bahndamm durch das Re-
chenzentrum nördlich der Vorhabenfläche in den AFB und den UB eingearbeitet. 

0.14 Vermeidungsmaßnahmen   
 
Beleuchtungskonzept  
Entsprechend des Leitfadens von EUROBATS (Leitfaden für die Berücksichtigung von Fledermäusen bei 
Beleuchtungsprojekten) sollten Lampen mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) und mit 
einer korrelierten Farbtemperatur > 2700 K sollten nicht eingesetzt werden.   
Der im Beleuchtungskonzept angegebene Spektralbereich von 2500-3500 K ist daher nicht geeignet.  
 
Passiver Schallschutz  
In der Planzeichnung ist kein Platz für den Schallschutz eingeplant.  
 
Bauzeitenregelung  
Auf dieser Flächengröße ist es nicht sinnvoll alle 10 m ein Pfosten mit Flatterband aufzustellen!   
Hier kann nur eine Schwarzbrache durchgeführt werden.  
Um Betroffenheiten der Wald- bzw. Waldrandarten auszuschließen ist eine Einhaltung der Bauzeitenrege-
lung außerhalb der Brutzeit unbedingt einzuhalten   
 
Umweltbaubegleitung  
Die Einhaltung der natur- und artenschutzschutzfachlichen Belange während der gesamten Bauphase und 
der Durchführung der Maßnahmen Vermeidung und Kompensation ist durch eine Umweltbaubegleitung 
zu überwachen und dokumentieren. Sie hat sicherzustellen, dass keine Beeinträchtigungen von Umwelt, 
Biotoptypen und Arten auftreten bzw. der Artenschutz beachtet wird. Dies gilt insbesondere auch wenn z. 
B. Bauarbeiten außerhalb des genannten Zeitraums für die Bauzeitenregelung notwendig werden, wie 
auch bei einer Bauunterbrechung von mehr als 5 Tagen. Die Umweltbaubegleitung ist über Protokolle zu 
dokumentieren. Die Protokolle sind wöchentlich der uNB des LK VG zu übergeben. Für die Umweltbaube-
gleitung ist eine naturschutzfachlich qualifizierte Person zu beauftragen. Die Auswahl und der Leistungs-
umfang sind mit der uNB VG mind. 7 Tage vor Beginn der o.g. Maßnahmen abzustimmen.  

 
 
 
Dem Hinweis wird gefolgt und das Beleuchtungskonzept angepasst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich ist die Herstellung einer Schwarzbrache vor Baubeginn aufgrund der Eigentumsverhält-
nisse nicht möglich, da die Projektfläche erst unmittelbar zum Baubeginn vom Landwirt übergeben 
wird. 
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Amphibien-/Reptilienschutzzaun  
Die Schutzzäune sind vor der Aktivität der Arten aufzustellen, um bereits ein Einwandern zu verhindern. 

0.15 Kompensationsmaßnahmen  
 
Als Kompensationsmaßnahme für die Feldlerche sollen 10 ha (Anfrage per E-Mail) Feldlerchenbruthabitat 
entstehen. 10 ha für die Feldlerche sind ausreichend, es wurde hier großzügig berechnet, da davon aus-
gegangen wird, dass die Feldlerche aufgrund von Lärm über die Grenzen dieser Fläche hinaus verdrängt 
wird.  
Es stellt sich daher die Frage, weshalb dies nicht bei anderen Brutvogelarten berücksichtigt wurde. Es ist 
daher nicht ausreichend sich auf bei der Wahl der Kompensationsmaßnahme auf die Feldlerche zu be-
schränken. Es sind hier auf jeden Fall auch die Betroffenheiten der Wald- und Waldrandarten zu berück-
sichtigen. 

 

0.16 Grundbuchliche Sicherung der Kompensationsflächen und der CEF-Maßnahmenflächen    
 
Bei der Ausführungsplanung für die Kompensationsmaßnahmen sind die ermittelten Anforderungen an die 
Funktionalität der Maßnahmen hinsichtlich der Eignung zu berücksichtigen und es ist der Naturraum (hier: 
Rückland der Mecklenburgischen Seenplatte) zu berücksichtigen, in dem der Eingriff stattfindet.   
 
Privatnützigkeit und faktische Verfügbarkeit von Grund und Boden einerseits und Sozialgebundenheit an-
dererseits sind abwägungsrelevante Belange von erheblicher Bedeutung und sind deshalb bei der Planung 
gebührend zu berücksichtigen. Das gilt nicht nur für Grundeigentum, auf dem Eingriffe in Natur und Land-
schaft stattfinden, sondern auch für Grundflächen, auf denen Kompensationsmaßnahmen realisiert wer-
den können. Die Verfügbarkeit der Maßnahmenflächen ist deshalb auf der Ebene der Bauleitplanung ab-
schließend zu klären. Befindet sich die Kompensationsmaßnahme nicht auf dem Eingriffsgrundstück, ist 
der Nachweis der Flächenverfügbarkeit zu erbringen und die Maßnahmen sind durch Sicherung der 
Grunddienstbarkeit zugunsten der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
und einer Vereinbarung zwischen dem Erschließungsträger, dem Grundstückseigentümer, der Gemeinde 
und der unteren Naturschutzbehörde vertraglich zu binden.  
 
Es sind Regelungen zu treffen, die den Antragsteller verpflichten die Maßnahmen umzusetzen (Vertrags-
strafen).    
 
Dabei ist inhaltlich zu regeln, dass der Eigentümer der Grundstücke die Kompensationsmaßnahmen dau-
erhaft (erst mit der Aufhebung des Bebauungsplanes wird der Eingriff rückabgewickelt) für Zwecke des 
Naturschutzes zu sichern hat. Die Dienstbarkeit ist im Grundbuch in Abt. II an erster Rangstelle und vor 
Grundpfandrechten in Abteilung III einzutragen. Die Sicherung und der Nachweis der Flächenverfügbarkeit 
der Kompensationsmaßnahmen bzw. artenschutzrechtlichen Maßnahmen ist verbindlich zum Zeitpunkt 
des Beschlusses der Satzung des Bebauungsplanes bzw. vor Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB 
sicherzustellen. Dazu ist der Nachweis eines notariellen Antrages zur Eintragung einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit und die Eingangsbestätigung des Grundbuchamtes nachzuweisen.   
 
Dies gilt auch für die Sicherung von Ökopunkten. Da eine Reservierung von Ökopunkten befristet ist und 
von einer Reservierung zurückgetreten werden, bzw. die privatrechtliche Reservierung durch die 
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Ökokontoinhaberin ihre Gültigkeit verlieren kann, ist es nicht ausreichend, eine Reservierungsbestätigung 
einzureichen. Wenn aus Gründen der Unsicherheit die Ökopunkte zum Zeitpunkt des Beschlusses der 
Satzung des Bebauungsplanes bzw. vor Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB nicht erworben werden 
können, muss der gesamte Geldwert der bilanzierten KFÄ/m² als Sicherheitsleistung oder als Bankbürg-
schaft beim Amt hinterlegt werden. Nachdem die Vorhabenträgerin nach Beschluss der Satzung des Be-
bauungsplanes bzw. nach Erklärung der Planreife nach § 33 BauGB, jedoch vor öffentlicher Bekanntma-
chung, das Abbuchungsprotokoll eingereicht hat, kann die Sicherheitsleistung/Bankbürgschaft wieder zu-
rückgezahlt werden. 
 
Alternativ kann der B-Plan mit der Maßgabe genehmigt werden, dass die Abbuchungsbestätigung vorge-
legt werden muss. Durch die Genehmigung mit Maßgaben kann die Antragstellerin die Abbuchung der 
gesamten Ökopunkte beantragen und so die Sicherheitsleistung/Bankbürgschaft umgehen. 

0.17 Städtebaulicher Vertrag /Durchführungsvertrag  
Vor Ergehen der abschließenden Stellungnahme ist der unteren Naturschutzbehörde der städtebauliche 
Vertrag vor Unterzeichnung, zur Prüfung vorzulegen. In dem Vertrag ist die Verpflichtung zur Umsetzung 
der Ausgleichsmaßnahmen i.S. der Eingriffsregelung als auch ggf. der CEF, VM und FCS Maßnahmen zu 
sichern. Die untere Naturschutzbehörde ist als Vertragspartner im städtebaulichen Vertrag zu führen. 

 

SG Geodatenzentrum 

0.18 Die Belange des Kataster- und Vermessungsamtes sind berücksichtig. Kenntnisnahme, keine Einwände 

Amt für Hoch- und Tiefbau/Immobilienmanagement 

0.19 Kreisstraßenmeisterei 

Seitens der Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald bestehen gegen o.g. Vorha-
ben keine Einwände. Vorhaben mit Auswirkungen auf die Kreisstraße 91 VG (inkl. Straßen-grundstücke), 
wie Anlage oder Änderung von Grundstückszufahrten sowie Erschließungsarbeiten von Ver- und Entsor-
gungsunternehmen, sind bei der Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald als Ein-
zelvorhaben zu beantragen. 

Hinweis betrifft nachgelagerte Verfahren. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf 

SG Abfallwirtschaft/Immissionsschutz 

0.20 SB Altlasten/Bodenschutz/Abfallwirtschaft 

Die Belange der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde sind im vorliegenden B-Plan  

Bebauungsplan Nr. 67/24 "Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm"  berücksichtigt. Weitere Auflagen  

werden nicht erhoben. 

Kenntnisnahme, keine Einwände 

0.21 SB Immissionsschutz 

Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte nach 

TA Lärm anhand einer detaillierten Schallprognose zwingend nachzuweisen. Hierbei ist die konkrete An-

lagenplanung zu berücksichtigen sowie die angesetzten Schallminderungsmaßnahmen anhand von Her-

stellerdaten und ggf. herstellerseitigen Messberichten zu belegen.  

 

Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Offene Transformatoren ab 220 kV unterliegen gemäß Anhang 1 Nr. 1.8 der 4. BImSchV der Ge-
nehmigungspflicht nach dem BImSchG. Der geplante Batteriespeicher ist als betriebsnotwendige 
Nebeneinrichtung im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV anzusehen (Bestätigung durch das 
StALU MS siehe Anlage 1 zum Abwägungsprotokoll). 
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens eine detaillierte Schallprognose erarbeitet, die die Einhaltung der zulässigen 
Immissionsrichtwerte nachzuweisen hat. 
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0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Daher wird die rechtzeitige und weiterführende Begleitung der Planung durch einen anerkannten Sach-

verständigen auf dem Gebiet Schallschutz ausdrücklich empfohlen.  

 

Der am stärksten belastete Immissionsort (Stiftshofer Weg 30) weist bereits durch das Umspannwerk 

eine hohe Vorbelastung auf. Zuständige Behörde für diese Anlage ist das Staatliche Amt für Landwirt-

schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (Neubrandenburg). Diese Behörde ist daher zu beteili-

gen. Weiterhin wird empfohlen das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie (Güstrow, Abt. Im-

missionsschutz) zu beteiligen.   

 

Hinsichtlich der Immissionsorte des Stiftshofer Weges Nr. 1-4 sowie der Bahn- und Saarstraße ist die 
Vorbelastung durch die Batteriespeicheranlage des B-Plans Nr. 62/23 zu berücksichtigen. 

Es besteht kein Änderungsbedarf des B-Plans. 
 

SG Wasserwirtschaft (Nachtrag Stellungnahme vom 09.12.2025) 

0.22 SG Wasserwirtschaft 
 
Dem geplanten o. g. Vorhaben wird seitens der Unteren Wasserbehörde des Landkreises unter  
Einhaltung nachfolgender Auflagen und Hinweise zugestimmt:   
 
Auflagen  
1. Nach § 49 (1) WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder 
mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können, der 
zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49 (2) WHG dabei 
unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen.   
Hydrogeologische Ausgangssituation:  
- Grundwasserneubildung: 59,4 mm/a 
- sommerlicher Grundwasserflurabstand: ca. 1,40 m  
- Bodenarten: Sand-/Schluff-Mosaik  
- hohe Durchlässigkeit → grundwasserempfindliches Gebiet  
2. Die Trinkwasserversorgung sowie die Abwasserentsorgung unterliegen dem zuständigen Trink- und 
Abwasserzweckverband / den zuständigen Stadtwerken. Die Leitungsführung ist mit dem Verband abzu-
stimmen.  
3. Vor Baubeginn ist mit dem zuständigen Wasser- und Bodenverband zu klären, ob sich evtl. weitere 
Rohrleitungen (Gewässer II. Ordnung) auf dem Grundstück befinden.  
4. Sollte bei den Tiefbauarbeiten teilweise eine geschlossene Wasserhaltung (Grundwasserabsenkung) 
erforderlich sein, so stellt dies nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Nach § 8 WHG bedarf die 
Benutzung eines Gewässers der wasserrechtlichen Erlaubnis.   
5. Die Einleitung von Niederschlagswasser des geplanten Bauvorhabens in ein Gewässer I. Ordnung / II. 
Ordnung stellt nach § 9 WHG eine Gewässerbenutzung dar. Die Benutzung eines Gewässers bedarf nach 
§ 8 WHG einer wasserrechtlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde. Vor Einleitung von belas-
tetem Niederschlagswassser ist eine technische Reinigungsstufen erforderlich, keine Versickerung von 
belastetem Wasser.  
6. Nach § 32 (3) LWaG M-V ist eine Benutzung des Grundwassers (Grundwasserentnahme) in den Fällen 
des § 46 Abs. 1 und 2 WHG anzuzeigen.  

 
 
 
 
 
 

1. Kenntnisnahme. Sachverhalt ist bereits unter Hinweis Nr. 4 Wasserwirtschaft aufge-
nommen. 

2. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
3. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
4. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
5. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
6. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
7. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
8. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ergänzung Hinweis Nr. 4 Wasserwirtschaft:  

Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 
Abs. 1 und 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) der unteren Wasserbehörde des Landkreises VG anzuzeigen. 

9. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
10. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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0 Landkreis Vorpommern Greifswald (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

7. Sollten bei den Erdarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungsleitungen 
angetroffen und beschädigt werden, so sind sie in jedem Falle wieder funktionsfähig herzustellen, auch 
wenn sie zum Zeitpunkt der Bauarbeiten trockengefallen sind. Der zuständige Wasser- und Bodenverband 
ist zu informieren.   
8. Prüfpflichtige Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind gemäß § 40 Abs. 1 und 2 der 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) der unteren Wasserbe-
hörde des Landkreises VG anzuzeigen. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AWS-V)  
- Anlagen nach der AwSV dicht und sicher ausführen  
- Dichtflächen für Verkehrs-, Lager- und Abfüllbereiche  
- Rückhalteeinrichtungen sind erforderlich  
9. Stellplätze für Kraftfahrzeuge sind so herzurichten, dass keine wassergefährdenden Stoffe (Treib- und 
Schmierstoffe) in den Untergrund versickern können. Festgestellte Verunreinigungen sind sofort zu besei-
tigen.   
10. Anfallende Abbruchmaterial ist gegen eindringendes Niederschlagswasser zu sichern, so dass Verun-
reinigungen des Bodens, des Grund- bzw. des Oberflächenwassers und der Kanalisation sicher vermieden 
werden. 

0.23 Hinweise  
1. Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden und die 
Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten.   
2. Niederschlagswasser soll nach § 55 WHG ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Ka-
nalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden.  
3. Anfallendes unbelastetes Niederschlagswasser kann über eine ausreichende Sickerstrecke von mind. 
1,00 m zum Mittleren Höchsten Grundwasserstand (MHGW) auf dem Grundstück versickert werden. Nach 
dem DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA-A 138 muss der relevante Versickerungsbereich im kf-Bereich 
von 1*10-3 bis 1*10-6 m/s liegen.   
4. Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist besondere Vorsicht geboten. Im Falle einer Havarie 
mit wassergefährdenden Stoffen ist unverzüglich die zuständige untere Wasserbehörde zu benachrichti-
gen.   
5. Nach § 38 (3) WHG sind Gewässerrandstreifen von 5,00 m Breite einzuhalten. Der Gewässerrandstrei-
fen bemisst sich bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante (z.B. Gräben) ab der Böschungs-
oberkante. Die Gewässerrandstreifen sind frei von jeglicher Bebauung und Bepflanzung zu halten. Ferner 
dürfen keine Zäune errichtet werden. 

1. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
2. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
3. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
4. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
5. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

0.24 Zusammenfassende Bewertung  
Keine grundsätzlichen Bedenken, sofern folgende Auflagen erfüllt werden:  
1. Umsetzung der AWS-V M-V  
2. Verwendung abgedichteter Flächen  
3. Reinigung des Niederschlagswassers vor Ableitung/Versickerung  
4. Keine Versickerung von belastetem Niederschlagswasser  
5. Schutz vor Grundwasserbeeinträchtigungen  
6. Abwasser ausschließlich zur kommunalen Abwasseranlage  
7. Berücksichtigung des Grundwasserflurabstandes  
8. Notfall- und Havariekonzepte für Bau und Betrieb 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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4 Bergamt Stralsund (Stellungnahme vom 04.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

4.1 Berührt werden keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BbergG) sowie keine Belange 
nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes Stralsund. 
 
Für den Bereich der o.g. Maßnahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Ertei-
lung von Bergbauberechtigungen vor. 
 
Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwände oder ergänzenden 
Anregungen vorgebracht.  

Kenntnisnahme, keine Einwände. 
Kein Änderungsbedarf 

 

5 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Naturschutz, Wasser und Boden (Stellungnahme vom 06.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

5.1 Die Prüfung ergab, dass Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden meines Amtes nicht be-
rührt werden.  

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

 

9 E.DIS Netz GmbH (Stellungnahme vom 09.01.2026) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

9.1 Sehr geehrte Damen und Herren, wir beziehen uns auf Ihre Anfrage vom 20.10.2025 und teilen Ihnen mit, 
dass vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Sicherung unseres vorhandenen Anlagenbestandes gegen 
die o. g. Planung keine Bedenken bestehen. 

Kenntnisnahme, keine Bedenken 

9.2 Im dargestellten Baugebiet befinden sich Leitungen und Anlagen unseres Unternehmens. Sollte eine Um-
verlegung von Leitungen erforderlich werden, erbitten wir einen rechtzeitigen Antrag, aus welchem die 
Baugrenzen ersichtlich sind. 
Auf dieser Grundlage werden wir dem Antragsteller ein Angebot für die Umverlegung unserer Anlagen 
unterbreiten. Als Anlage übersenden wir Ihnen Planunterlagen mit unserem eingetragenen Strom-/Gas- 
/Fernmeldeleitungs- und Anlagenbestand. Diese Unterlagen dienen als Information und nicht als 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Planverfahren berücksichtigt.  

2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde (Stellungnahme vom 24.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

2.1 dem o. g. Bebauungsplan und der damit im Zusammenhang stehenden 25. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Pasewalk stehen agrarstrukturelle Belange nicht entgegen. 

Kenntnisnahme, keine Einwände. 

2.2 Die Bewirtschafter der Flächen sind rechtzeitig in die Bauleitplanung einzubinden. Bewirtschaftungspla-
nungen, auch hinsichtlich der EU-Agrarförderung, können dann rechtzeitig konkretisiert werden. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

2.3 Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen ergeht die Stellungnahme gesondert von der 
Dienststelle Stralsund des STALU Vorpommern. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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9 E.DIS Netz GmbH (Stellungnahme vom 09.01.2026) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Grundlage zum Durchführen von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens 
14 Tage vor Baubeginn mit uns in Verbindung. Wir werden Ihnen die erforderlichen Unterlagen zum 
Anlagenbestand zusenden. Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung 
zu berücksichtigen. Für den Anschluss an unser Versorgungsnetz ist gegebenenfalls eine Erweiterung der 
Stromverteilungsanlagen erforderlich. Dazu sind wir auf geeignete Flächen im öffentlichen Bauraum 
gemäß DIN 1998 angewiesen, wobei wir eine Verlegetiefe für Kabel von 0,60 bis 0,80 m vorsehen. Zur 
weiteren Beurteilung des Standortes, insbesondere zur Einschätzung der Aufwendungen für die künftige 
Stromversorgung, benötigen wir rechtzeitig einen Antrag mit folgenden Informationen: - Lage- bzw. 
Bebauungsplan, vorzugsweise im Maßstab 1:500 - Erschließungsbeginn und zeitlicher Bauablauf - 
Versorgungsstruktur und Leistungsbedarf des Baugebietes - vorgesehene Ausbaustufen mit zeitlicher 
Einordnung, insbesondere Baustrombedarf - Namen und Anschrift der Bauherren Nach Antragstellung 
unterbreiten wir jedem Kunden ein Kostenangebot für den Anschluss an unser Versorgungsnetz. 
Nachfolgend möchten wir Ihnen allgemeine Hinweise zu Arbeiten in der Nähe und zum Schutz von 
Versorgungsanlagen zur Kenntnis geben, die Sie bitte bei der weiteren Planung im o. g. Bereich 
berücksichtigen möchten: - „Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“ 

 

 

10 Stadtwerke Pasewalk (Stellungnahme vom 13.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

10.1 Zum Bebauungsplan Nr. 67/24 „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm” der Stadt Pasewalk haben wir keine 
Einwände.   
In dem geplanten Gewerbegebiet befinden sich keine Medien der Stadtwerke Pasewalk.   
 
Derzeit sind keine Projekte oder Maßnahmen im Bereich des „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm“ durch 
uns geplant.   
Die Sachlage wird durch Förderungen und spätere Planungen beeinflusst, wobei diese jedoch nicht be-
kannt sind. 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit.   

 

11 50Hertz Transmission GmbH (Stellungnahme vom 14.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

11.1 Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 50Hertz 
Transmission GmbH betriebenen Anlagen befinden. Dazu zählen z. B. Hochspannungsfreileitungen und -
kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen.   

Kenntnisnahme, keine Anlagen im Plangebiet.   

11.2 Im Einwirkbereich befindet sich unser Umspannwerk Pasewalk.   
 
Wir weisen daher darauf hin, dass im Rahmen der schalltechnischen Bewertung zum Bebauungsplan Nr. 
67/24 die bestehende Vorbelastung durch das Umspannwerk ebenfalls zu berücksichtigen und in einer 

Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Der Einwirkbereich des Umspannwerk Pasewalk ist in der 
Anlage A3 zum Bebauungsplan „Stellungnahme Schallgutachten“ mitberücksichtigt.  
 
Im vorliegenden Angebotsbebauungsplan wird derzeit von einer detaillierten schalltechnischen Be-
urteilung abgesehen, da zum aktuellen Planungsstand die hierfür erforderlichen Grundlagen (u. a. 
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11 50Hertz Transmission GmbH (Stellungnahme vom 14.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

detaillierten Schallprognose mitzubetrachten ist, da die prognostizierten Beurteilungspegel an mehreren 
Immissionsorten die Immissionsrichtwerte nicht deutlich unterschreiten bzw. teilweise überschreiten. 

konkrete Anlagenstandorte und konkrete technische Daten) noch nicht vorliegen. In Abstimmung 
mit dem StALU unterliegen offene Transformatoren ab 220 kV gemäß Anhang 1 Nr. 1.8 der 4. 
BImSchV der Genehmigungspflicht nach dem BImSchG. Der geplante Batteriespeicher ist als be-
triebsnotwendige Nebeneinrichtung im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV anzusehen (siehe 
Anlage 1 zum Abwägungsprotokoll).  
Vor diesem Hintergrund wird im Rahmen des nachfolgenden immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahrens eine detaillierte Schallprognose erarbeitet, die auch die Vorbelastung durch das 
Umspannwerk vollständig berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

12 GASCADE Gastransport GmbH (Stellungnahme vom 28.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

12.1 Wir, die GASCADE Gastransport GmbH, antworten Ihnen zugleich auch im Namen und Auftrag der An-
lagenbetreiber SEFE Energy GmbH (Rechtsnachfolgerin der WINGAS GmbH) sowie NEL Gastransport 
GmbH.  

Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung unserer Anlagen teilen wir Ihnen mit, 
dass unsere Anlagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies schließt die Anlagen der 
v. g. Betreiber mit ein.  

Nachträgliche Lageänderungen in der Projektplanung bedürfen eines erneuten Antrags auf Zustimmung.  

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Anfragen zu Leitungsauskünften, Schachtgenehmigungen, TÖB-
Beteiligungen etc. an die oben genannten Anlagenbetreiber über das kostenfreie BIL-Onlineportal unter  

https://portal.bil-leitungsauskunft.de  

einzuholen sind.  

   

Bitte richten Sie daher Ihre zukünftigen Anfragen an uns, direkt an das o.g. BIL-Portal.  

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Zukünftige Anfragen werden an das BIL-Portal gestellt. 

17 Staatliches Bau- u. Liegenschaftsamt Neubrandenburg (Stellungnahme vom 20.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

17.1 die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt (SBL) Neu-
brandenburg geprüft. 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 
 
 

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/


Stadt Pasewalk 
Bebauungsplan Nr. 67/24 „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm“ 
Ergebnisprotokoll zum Entwurf i. d. F. v. 10.09.2025 

 
 

10-24-209                                                                                                        Stand: 20.01.2026            Seite 20 von 31 

 

 

 

17 Staatliches Bau- u. Liegenschaftsamt Neubrandenburg (Stellungnahme vom 20.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich des o. g. Vorhabens kein vom SBL Neubran-
denburg verwalteter Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, so dass unsererseits hierzu 
weder Anregungen noch Bedenken vorzubringen sind. 
 
Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Vorhabengebiet forst- oder landwirtschaftliche Nutzflächen 
oder für Naturschutzzwecke genutzte Landesflächen befinden. Für eventuelle Hinweise und Anregun-
gen zu diesen gemäß § 5 des Gesetzes zur Modernisierung der Staatshochbau- und Liegenschaftsver-
waltung M-V vom 24.09.2019 nicht zum Landesvermögen des SBL Neubrandenburg gehörenden 
Grundstücken, sind die jeweiligen Ressortverwaltungen zuständig. Ich gehe davon aus, dass bereits im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens eine Einbindung dieser Fachverwaltung erfolgt ist. 

 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

18 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (Stellungnahme vom 27.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

18.1 Nach Prüfung der Unterlagen gibt es aus Sicht der lndustrie- und Handelskammer Neubrandenburg für 
das östliche Mecklenburg-Vorpommern keine Hinweise oder Anmerkungen zum vorliegenden Entwurf. 

Kenntnisnahme, keine Einwände.  
Kein Änderungsbedarf 

21 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (Stellungnahme vom 13.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

21.1 Immissionsschutz 
Die geplante Batteriespeicheranlage,,Krugsdorfer Damm" in Pasewalk soll in unmittelbarer Nähe des 
Umspannwerkes Pasewalk Ost (Altanlagenanzeige nach § 67a Abs. 1 Bundes-lmmissionsschutzgesetz 
(BlmSchG) vom 17.12.1990 / Geschäftszeichen STALU MS 51-57118355-412009) errichtet werden. 
Dieses Umspannwerk ist eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlage in der Zustän-
digkeit des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS). 
Aus diesem Grund ist zu prüfen, inwiefern diese beiden Anlagen eine gemeinsame Anlage bzw. der 
Batteriespeicher eine Nebenanlage zum Umspannwerk darstellt (§ 1 der 4. Verordnung zur Durchfüh-
rung des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes (Blm-SchV)). Sofern dies bejaht wird, ist die Errichtung des 
Batteriespeichers zumindest mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, 
schriftlich gemäß § 15 BlmSchG beim STALU MS anzuzeigen. 
Ferner ist eine Anzeige nach § 15 BlmSchG / eine Änderungsgenehmigung nach § 16 BlmSchG für die 
Änderungen am Umspannwerk erforderlich, die mit dem Anschluss des Batteriespeichers im Zusam-
menhang stehen. 
Das STALU MS bittet daher um Informationen zum Zusammenhang zwischen Batteriespeicher und Um-
spannwerk bzw. um Übersendung einer Kopie des Bescheides. Für Fragen steht lhnen Hr. Schmidt 
(0385 / 588 69 510) gerne zur Verfügung. 

Hinweis wird teilweise berücksichtigt.  
 
In Abstimmung mit dem StALU MS unterliegen offene Transformatoren ab 220 kV gemäß Anhang 1 
Nr. 1.8 der 4. BImSchV der Genehmigungspflicht nach dem BImSchG. Der geplante Batteriespeicher 
ist als betriebsnotwendige Nebeneinrichtung im Sinne des § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV anzusehen 
(siehe Anlage 1 zum Abwägungsprotokoll).  
Es besteht kein Änderungsbedarf des B-Plans.  
 

21.2 Abfallrecht Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Hinweis betrifft allgemeine Betreiberpflichten. Inhalte des B-Planes sind nicht betroffen. 
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21 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (Stellungnahme vom 13.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Die bei der geplanten Baumaßnahme anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß und schadlos zu ver-
werten (§ 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)) oder, soweit eine Verwertung technisch nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, unter Wahrung des Wohls der Allgemeinheit zu beseitigen (§ 15 
KrWG) 

Kein weiterer Handlungsbedarf  

25 Landesamt für innere Verwaltung MV (Stellungnahme vom 21.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

25.1 in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Beachten Sie dennoch für weitere Planungen 
und Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (An-
lage). 
Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte als zuständige Vermessungs- 
und Katasterbehörden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermessungen das Aufnahmepunktfeld 
aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schätzen. 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 
 
 
 
 
 
Die zuständigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

31 Deutsche Bahn AG (Stellungnahme vom 28.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

31.1 Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 02.09.2025 mit Az.: TÖB-MV-25-216089 & - 216049. Alle 
in der Stellungnahme aufgeführten Punkte sind bei den weiteren Planungen zu beachten bzw. einzuhal-
ten. 

Hinweis wird berücksichtigt. Die Stellungnahme vom 02.09.2025 wird berücksichtigt (Nr. 31.6 und 
31.7) 

31.2 Insbesondere möchten wir auf folgende Punkte nochmals hinweisen:  
• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit 
mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden 
muss.   

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

31.3 Anfragen zu Kabel und Leitungen der DB AG sind im Rahmen der weiteren Planungen über das Online 
Portal der DB Immobilien einzureichen. Sie erreichen das Portal unter dem folgenden Link www.deut-
schebahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Konkrete Angaben zur Lage und zum Umfang vorhandener 
Leitungen liegen derzeit nicht vor. Sachverhalt wird unter Hinweis Nr. 14 ergänzt: Es wird darauf hin-
gewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhan-
densein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss.  
Vor Beginn von Bau- oder Erschließungsmaßnahmen ist eine Leitungsabfrage bei der DB AG durch-
zuführen. Vorhandene Anlagen sind zu schützen und erforderliche Schutz- oder Anpassungsmaßnah-
men sind in Abstimmung mit der DB AG vorzunehmen.  
 

31.4 Für die Festlegung der Baugrenze zum Bahngelände wäre einen Abstand von mindestens 6,00 m zur 
Grundstücksgrenze anzustreben. Dieser Abstand gewährleistet die Erreichbarkeit und Befahrbarkeit der 
angrenzenden Bahnanlagen für Wartungs- und Inspektionszwecke und trägt auch zur Sicherheit wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase bei. 

Hinweis bereits berücksichtigt. Der Abstand der Baugrenze zum Bahngelände beträgt mindestens 6,00 
m.  Kein weiterer Handlungsbedarf. 
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31 Deutsche Bahn AG (Stellungnahme vom 28.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

31.5 Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereig-
nisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des geplanten Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haf-
tung des Bauherrn ergeben.   
 
Wir empfehlen vor Baubeginn eine erneute Beteiligung der DB AG, DB Immobilien, bei allen Baumaß-
nahmen durch den Bauherrn bzw. im Rahmen der Baugenehmigung.  
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den Satzungs-
beschluss zu übersenden.   

Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

Deutsche Bahn AG (Stellungnahme vom 02.09.2025) 

31.6 Gegen die 25. Änderung des Flächennutzungsplanes bestehen aus Sicht der Deutschen Bahn AG 
keine grundsätzlichen Bedenken. 
Zur Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 67/24 bitten wir um Beachtung und Einhaltung der nachfolgen-
den 
Stellungnahme. 
1. Immobilienrechtliche Belange 
• Innerhalb der Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine 
Grundstücke der DB AG. 
• Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den angrenzenden Flächen der DB AG um gewid-
mete Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) unterliegen. 
• Änderungen an Eisenbahnbetriebsanlagen unterliegen demnach dem Genehmigungsvorbehalt des 
EBA (§§ 23 Absatz 1 AEG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 und Absatz 2 Satz 2 BEVVG i.V.m. § 18 AEG). 
• Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass auch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) im Rahmen 
der Fachanhörung direkt am Verfahren zu beteiligen ist. 
• Die Abstandsflächen gemäß LBO (z.B. § 6 BayBO usw.) sowie sonstige baurechtliche und nachbar-
rechtliche Bestimmungen sind einzuhalten. 

Kenntnisnahme, keine Einwände zur 25. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, keine Betroffenheit. 
 
Kenntnisnahme, siehe Abwägung Nr. 32. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Kenntnisnahme, siehe Abwägung Nr. 32. 
 
Hinweis wird berücksichtigt.  Die Abstandsflächen gemäß LBauO sind eingehalten. 

31.7 2. Infrastrukturelle Belange 
• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen 
können. 
• Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der Ge-
meinde oder dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. vorzu-
nehmen. 
• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelan-
gen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und 
wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. 
• Im Interesse der öffentlichen Sicherheit ist eine Einfriedung vorzusehen, die ein gewolltes oder unge-
wolltes Betreten und Befahren von Bahngelände sicher verhindert. 
• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit 
mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden 
muss. 
• Anfragen zu Kabel und Leitungen der DB AG sind im Rahmen der weiteren Planungen über das Online 

 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Es ist eine Einfriedung vorgesehen. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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31 Deutsche Bahn AG (Stellungnahme vom 28.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Portal der DB Immobilien einzureichen. Sie erreichen das Portal unter dem folgenden Link www.deut-
sche-bahn.com/Online_Portal/Kabel_und_Leitungsanfragen 
• Bei allen Planungs- und Bauvorhaben in räumlicher Nähe zu Bahnbetriebsanlagen ist zum Schutz der 
Baumaßnahme und zur Sicherung des Eisenbahnbetriebs das Einhalten von Sicherheitsabständen 
zwingend vorgeschrieben. 
• Wenn Sicherheitsabstände zu Bahnbetriebsanlagen unterschritten werden müssen, sind nach Art der 
jeweiligen Gefährdung geeignete Maßnahmen mit der DB AG abzustimmen. Die erforderlichen Nach-
weise und Planungen sind vorher zur Prüfung vorzulegen. 
• Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Gleise Ka-
belund Leitungsanlagen, Signale etc.) sind stets zu gewährleisten. 
• Werden Inanspruchnahmen von Bahngrund wie z.B. Kreuzungen von Bahnstrecken mit Kanälen, Lei-
tungen usw. erforderlich, so sind hierfür entsprechende kostenpflichtige Kreuzungs- bzw. Gestattungs-
anträge bei DB AG, DB Immobilien zu stellen. Informationen finden Sie hier: www.deutsche-
bahn.com/Leitungskreuzungen 
• Der Kreuzungs- und Gestattungsantrag kann auch direkt über das Online Portal der DB AG, DB Im-
mobilien eingereicht werden: https://onlineportal.extranet.deutschebahn.com 
• Geplante Arbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einflussbereichs von Eisenbahnverkehrslas-
ten (Stützbereich) durchgeführt werden. 
• Mitarbeiter des DB Konzerns und beauftragte Dritte haben ein jederzeitiges Wege- / Zufahrts- und 
Betretungsrecht der Bahnbetriebsanlagen. Flucht- bzw. Rettungswege sind freizuhalten, um die Sicher-
heitspflichten nach § 4 AEG erfüllen zu können. 
• Bestehende Zugänge und Zufahrten zu den Bahnbetriebsanlagen sind für die Instandhaltungs- und 
Entstörungsdienste der Unternehmen der DB AG uneingeschränkt zu gewährleisten. 
• Für die Festlegung der Baugrenze zum Bahngelände wäre einen Abstand von mindestens 6,00 m zur 
Grundstücksgrenze anzustreben. Dieser Abstand gewährleistet die Erreichbarkeit und Befahrbarkeit der 
angrenzenden Bahnanlagen für Wartungs- und Inspektionszwecke und trägt auch zur Sicherheit wäh-
rend der Bau- und Betriebsphase bei. 
• Bei allen geplanten Maßnahmen ist zu beachten, dass die vorgegebenen Vorflutverhältnisse der Bahn-
körper-Entwässerungsanlagen nicht beeinträchtigt werden dürfen. Dem Bahnkörper darf nicht mehr 
Oberflächenwasser als bisher zugeführt werden. Die Entwässerung des Bahnkörpers muss weiterhin 
jederzeit gewährleistet sein. 
• Bei der Planung von Beleuchtungsanlagen hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und Vortäuschungen 
von Signalbildern nicht vorkommen. 
 
Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und behalten uns vor, zu weiterführenden 
Planungen, unabhängig von unserer vorstehenden Stellungnahme Bedenken und Anregungen vorzu-
bringen.Diese können auch grundsätzlicher Art sein, sofern Unternehmensziele oder Interessen der 
Deutschen Bahn 
AG dies erfordern. 

 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis wird berücksichtigt.  Der Abstand der Baugrenze zum Bahngelände beträgt mindestens 6,00 
m. Kein weiterer Handlungsbedarf. 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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32 Eisenbahn-Bundesamt (Stellungnahme vom 26.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

32.1 1. Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), die Auswirkungen auf das  
Vorhaben haben können, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht anhängig. Aus planrechtlicher  
Sicht bestehen keine Bedenken.   
Allgemeine Hinweise für die Baumaßnahmen und die Grundstücknutzung:  
2. Grundsätzlich gelten die Abstandsflächen nach Landesbauordnung. Abstände zu den Eisenbahnbe-
triebsanlagen richten sich nach den technischen Regelwerken der Bahn. Sie sind einzuhalten.   
3. Der Grundstückeigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass von der Nutzung des Grundstücks  
keine Gefahren für den Eisenbahnbetrieb ausgehen und der Eisenbahnbetrieb auf der Eisenbahninfra-
struktur nicht durch die Bauarbeiten gestört, gefährdet oder behindert wird.  
4. Oberflächen- und Abwässer dürfen nicht auf die Bahnanlagen abgeleitet werden.  
5. Gehölze und Sträucher sind in ihrer Aufwuchshöhe so zu wählen, dass deren Überhang nicht die 
Sicherheit des Eisenbahnbetriebes beeinträchtigen kann. Bäume und Sträucher müssen durch ihre art-
bedingte Wuchshöhe soweit vom Gleis entfernt sein, dass bei Wind-wurf und Windbruch die Sicherheit 
des Eisenbahnbetriebes nicht gefährdet wird.   
6. Es ist auszuschließen, dass Beleuchtungen, Leuchtreklamen, Werbeanlagen und dergleichen Blen-
dungen von Eisenbahnfahrzeugen bzw. durch Form, Farbe, Größe oder Ort und Art der Anbringung 
Verwechselungen mit Verkehrszeichen oder Eisenbahnsignalen auslöst oder deren Wirkung beeinträch-
tigt. Sollten sich dennoch entsprechende Feststellungen ergeben, sind die betroffenen Einrichtungen 
umgehend zu entfernen oder so zu ändern, dass Gefährdungen ausgeschlossen werden.   
7. Immissionen aus dem Betrieb der Bahn, wozu auch Erschütterungen zählen, sind zu dulden.   
8. Aufgrund der Nähe zur Bahnoberleitung können empfindliche elektronische Geräte in ihrem  
Gebrauch eigeschränkt sein. Abwehransprüche bestehen nicht.   
9. Für Baugenehmigungen nahe der Strecke ist die DB AG (koordinierende Stelle: DB Immobilien, Re-
gion Ost, Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin) zu beteiligen:  DB.DBImm.Baurecht-Ost@deut-
schebahn.com. 

1.  Kenntnisnahme, keine Einwände. Kein Änderungsbedarf. 
2. Hinweis wird berücksichtigt. Die Abstände gemäß LBauO sind eingehalten.  
3. Hinweis wird berücksichtigt. Der Abstand zum Bahngelände wird eingehalten. Bau- und Nutzungs-
ausführungen betreffen angelagerte Verfahren.  
4. Hinweis wird berücksichtigt. Die Versickerung von Niederschlag erfolgt im Plangebiet.  
5. Hinweis wird berücksichtigt. Es sind keine konkrete Pflanzfestsetzungen vorgesehen.  
6. Hinweis wird berücksichtigt. Es sind keine Blendwirkungen zu erwarten.  
7. Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
8. Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
9. Hinweis wird zur Kenntnis genommen.    

34 Straßenbauamt Neustrelitz (Stellungnahme vom 30.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

34.1 Der Geltungsbereich liegt nicht an einer Bundes- oder Landesstraße, so dass die Zuständigkeit des 
Straßenbauamtes Neustrelitz nicht berührt wird. 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

34.2 Geplant ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzung für die Errichtung eines Gewerbegebietes 
in Pasewalk, ca. 75 m nördlich der Bundesstraße 8104 Abschnitt 955. Hier sollen Energiespeicheranla-
gen und ein Datencenter errichtet und betrieben werden. Die aktuellen Ergänzungen beinhalten Anpas-
sungen an gesetzlich geschützte Biotope, die nachrichtliche Übernahme von Gewässerschutzstreifen 
und das Anpassen der Baugrenze. Diese Ergänzungen betreffen nicht die Belange des Straßenbauam-
tes Neustrelitz. 
Hinweis: Im Bereich Pasewalk befindet sich derzeit ein Antrag auf Planungserlaubnis für die Ortsumge-
hung Pasewalk in Vorbereitung und wird voraussichtlich Ende 2025 an das Ministerium übergeben. 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

34.3 Verkehrstechnisch erschlossen wird der Geltungsbereich über die Kreisstraße VGQ1, welche an die 
8104 an km 2,361 im Abschnitt 955 linksseitig bzw. nördlich anschließt. 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf 
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34 Straßenbauamt Neustrelitz (Stellungnahme vom 30.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

34.4 Es bestehen keine Bedenken seitens des Straßenbauamtes Neustrelitz zu dem Entwurf des Bebau-
ungsplanes 67/24 „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm“ der Stadt Pasewalk mit dem Stand September 
2025. 

Kenntnisnahme, keine Bedenken 

36 Deutsche Telekom Technik GmbH (Stellungnahme vom 28.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

36.1 Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG, deren 
Lage aus beiliegenden Bestandsunterlagen zu entnehmen ist.  
 
Gegen die o. g. Planung haben wir dann keine Einwände, wenn für die Telekom die erforderlichen  
Unterhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen an ihrem ober- und unterirdischen Kabelnetz jederzeit  
möglich sind und die nachfolgend genannten Auflagen und Hinweise eingehalten werden.  
 
Wir bitten bei weiteren Planungen sicherzustellen, dass die vorhandenen TK-Linien möglichst unverän-
dert in ihrer jetzigen Lage ohne Überbauung verbleiben können. Geländeveränderungen im Bereich un-
serer Trassen (z.B. Höhenprofiländerungen) müssen in jedem Falle mit uns abgestimmt werden. Bei 
Freilegung der Telekommunikationslinien während der Baumaßnahme sind diese durch geeignete Maß-
nahmen zu schützen und zu sichern (z. B. durch Halbrohre).  Unsere Leitungen sind in der Regel mit 
einer Überdeckung von ca. 40 cm Innerorts, bis zu 90 cm außerorts, verlegt.  
Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Verände-
rung der Deckung durch Straßenumbauten u. dgl. und aus anderen Gründen möglich.  
Sollten Sicherungs- bzw. Verlegemaßnahmen erforderlich sein, so sind diese rechtzeitig bei unserem  
Auftragseingang unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse zu beantragen, damit für die Prüfung der  
Kostentragungspflicht und ggf. Erstellung der vertraglichen Regelungen ein angemessener Zeitraum zur  
Verfügung steht: T_NL_Ost_PTI_23_Betrieb_1@telekom.de   

Kenntnisnahme, die TK-Linie befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches. Eine nachrichtliche 
Übernahme ist nicht erforderlich. In Abstimmung mit der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 
20.11.2025 besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
 
 
 
 
 
Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

36.2 Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten:  
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen  
Telekommunikationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störun-
gen) der ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere 
müssen Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse so weit 
freigehalten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 
können.  Es ist deshalb erforderlich, dass sich die Bauausführenden vor Beginn der Arbeiten über die 
Lage, der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom infor-
mieren und einen Schachtschein einholen. Entweder über die Internetanwendung „Trassenauskunft Ka-
bel“ (https://trassenauskunftkabel.telekom.de )  oder unter der Mailadresse  
(planauskunft.nordost@telekom.de). Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
Wie sie Kabelschäden vermeiden und wie sie reagieren müssen, wenn es zu einer Beschädigung kom-
men, finden sie in unserm „Infoflyer für Tiefbaufirmen“. Hier empfehlen wir die App „Trassen Defender“, 
um schnell und unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen. Die Kabelschutzanweisung 
der Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

Kenntnisnahme, betrifft die Ausführungsplanung 
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37 GDMcom mbH (Stellungnahme vom 27.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

37.1 bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Be-
reich für die folgenden Anlagenbetreiber: 

 

Kenntnisnahme, keine Betroffenheit 

37.2 Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben  
genannten Anlagenbetreiber/s. 
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben. 

Kenntnisnahme, keine Einwände. 
Kein Änderungsbedarf. 

37.3 Auflage: 
Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die  
dargestellten Planungsgrenzen überschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzuführen. 
 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausführenden 
rechtzeitig - also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen. 
 
Weitere Anlagenbetreiber 
Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom 
für die Auskunft nicht zuständig ist. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

38 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (Stellungnahme vom 24.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

38.1 vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht beein-
trächtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger öffentli-
cher Belange keine Einwände. 

Kenntnisnahme, keine Einwände. 
Kein Änderungsbedarf. 

40 Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ (Stellungnahme vom 27.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

40.1 Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass unsere Stellungnahme 25/1/110 vom 04.08.2025 auch weiter-
hin ihre Gültigkeit behält.  

Hinweis wird berücksichtigt. Die Stellungnahme vom 04.08.2025 wird berücksichtigt (Nr. 40.2 - 40.8)  

Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ (Stellungnahme vom 04.08.2025) 

40.2 Der Wasser— und Bodenverband gibt im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgabe der Unterhaltung der 
Gewässer 2. Ordnung, dem geschilderten Vorhaben seine Zustimmung. wenn folgende Forderungen 

Kenntnisnahme, Abwägung erfolgt nachstehend. 
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40 Wasser- und Bodenverband „Mittlere Uecker-Randow“ (Stellungnahme vom 27.10.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

und Hinweise eingehalten werden: 
 
1. Durch das Bauvorhaben werden in unserem Verbandsgebiet die o. g. Gewässer 2.Ordnung gemäß 
§ 2 des Wasserhaushaltsgesetzes in Verbindung mit 5 1 des Landeswassergesetzes berührt. (siehe 
beiliegende Übersichtskarte: blau-= offene-Gewässer; rot = verrohrte Gewässer; gelb = Durchlässe) 

 
 
1.Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

40.3 2. Durch das geplante Vorhaben darf die Unterhaltung der o.g. Gewässer nicht beeinträchtigt oder er-
schwert werden (Gewässerrandstreifen nach § 38 WHG und Besondere Pflichten bei der Gewässerun-
terhaltung nach § 41 WHG, keine Überbauung). 

2. Kenntnisnahme. Sachverhalt ist unter Hinweis Nr. 10 Gewässerrandstreifen bereits aufgenommen. 

40.4 3. In diesem Fall bedeutet. dies, dass vom oberen Böschungsrand des Gewässers beidseitig ein Ge-
wässerrandstreifen von mindestens 5m von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. Das betrifft auch Zaun-
anlagen (z. B. nördliche Grenze des B-Plangebietes) 

3. Hinweis wird berücksichtigt. Der Gewässerrandstreifen ist nachrichtlich übernommen und der Sach-
verhalt ist bereits unter Hinweis Nr. 10 aufgenommen. 

40.5 4. Dazu fordern wir, dass die Unterhaltungstrasse der Gewässer 2. Ordnung durch eine festgelegte 
Baugrenze von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. 

4. Kenntnisnahme.  Der Gewässerrandstreifen ist nachrichtlich übernommen und der Hinweis Nr. 
10 ergänzt. Eine Überlagerung des Gewässerschutzstreifens mit der Baugrenze ist zulässig. Die Bau-
grenze definiert, in welchem Bereich bauliche Anlagen grundsätzlich zulässig sein können. Der Ge-
wässerrandstreifen ist unabhängig davon von jeglicher Bebauung freizuhalten. Eine Anpassung der 
Baugrenze ist nicht erforderlich.  

40.6 5. Weiterhin ist die Zufahrtsmöglichkeit zum Gewässer mit schwerer Unterhaltungstechnik, wie Ketten-
bagger, einschließlich der erforderlichen Wendemöglichkeit, jederzeit zu gewährleisten. 

5. Kenntnisnahme, betrifft die Ausführungsplanung. 

40.7 6. Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Stellungnahme keine Baugenehmigung darstellt. 6. Kenntnisnahme 

40.8 7. Sollten bei Erdbauarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungsleitungen 
angetroffen oder zerstört werden‚ so sind diese in jedem Fall funktionsfähig wiederherzustellen. Der 
Wasser— und Bodenverband ist zu informieren. Dies gilt auch, wenn die vorg. Anlagen zum Zeitpunkt 
trockengefallen sind. 

7. Kenntnisnahme. Sachverhalt ist unter Hinweis Nr. 4 Wasserwirtschaft bereits aufgenommen. 

47 SB Brandschutz/Überwachung (Stellungnahme vom 28.04.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

47.1 für das von Ihnen angefragte Gebiet liegen mir keine Informationen zu einer bestehenden Löschwasser-
versorgung vor.  
 
In Papenbeck gibt es einen Hydranten, welcher laut telefonischer Aussage des Trink- und Abwas-
serzweckverbandes Uecker-Randow für die Nutzung der Feuerwehr freigegeben ist.  
 
Durch diesen Hydranten ist das Bebauungsgebiet teilweise, aufgrund des 300m Radius einer Lösch-
wasserentnahmestelle, abgesichert.  
 
Um die Leistung des Hydranten genau zu ermitteln, wäre eine Messung durch den Bauherren zu bean-
tragen. Genau, wie es im Antrag bereits hinterlegt ist.  
 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Begründung zum B-Plan Kap. 4.4.2 
sowie der Hinweis Nr. 11 wird erweitert.  
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47 SB Brandschutz/Überwachung (Stellungnahme vom 28.04.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Sollte die Löschwasserleistung des bereits vorhandenen Hydranten nicht ausreichend sein, wird nach 
Rücksprache mit der örtlichen Feuerwehr, bezugnehmend auf die zwei Möglichkeiten zur Sicherstellung 
der Löschwasserversorgung des Antrages, ein neuer Löschwasserhydrant bevorzugt. Natürlich nur, so-
fern an der Wasserleitung ein ausreichender Wasserdruck anliegt. 

49 SGL Bauordnung/Stadt- und Gemeindeentwicklung, Frau Hellwig (Stellungnahme vom 10.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

49.1 folgende Änderungen sind in die Planung aufzunehmen: 
 
Teil A – Planzeichnung 
 

- Bemaßung des Gewässerrandstreifens (5 m Schutzstreifen) 
 

- Ergänzung von Baugrenzen im nord-westlichen Baufeld 
 
 
 
 
 
 
 
Teil B – Textliche Festsetzungen 
I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
1 Art der baulichen Nutzung 
 

- TF 02 Zusätzlich sind Innerhalb des Gewerbegebietes GE 2 auch Batteriespeicheranlagen 
zulässig. Die Fläche für Batteriespeicheranlagen darf dabei max. 25% der Fläche des Gewer-
begebietes GE 2 beanspruchen. 

 
2.4 Baumassenzahl 
 

- TF 07 Die Baumassenzahl für das GE 2 ist in der Planzeichnung mit 9,0 und in den textlichen 
Festsetzungen mit 0,9 festgesetzt. Die Angaben sind anzupassen. 

 
3 Überbaubare Grundstücksfläche 
 

- TF 09 Für das GE 2 ist in der Planzeichnung eine offene und in den textlichen Festsetzungen 
eine abweichende Bauweise festgesetzt. Die Angaben sind anzupassen und in die Planzei-
chenerklärung zu übernehmen. 

 
6 Nebenanlagen, Stellflächen und Garagen 

 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Der Gewässerrandstreifen wird bemaßt.  
 
Hinweis wird nicht berücksichtigt. In Abstimmung mit SGL Bauordnung/Stadt und Gemeindeentwick-
lung Pasewalk vom 16.12.2025 erfolgt keine Ergänzung der Baugrenze im nord-westlichen Gel-
tungsbereich. Der Bebauungsplan eröffnet bereits ausreichende bauliche Nutzungsmöglichkeiten 
und erfüllt seine Funktion als Angebotsbebauungsplan auch ohne eine zusätzliche Baugrenze. Eine 
weitergehende Festsetzung ist aus städtebaulicher Sicht nicht erforderlich. 
Sollte zum späteren Zeitpunkt, beispielsweise im Zuge der konkreten Projektplanung eines Inves-
tors, zusätzlicher Flächenbedarf bestehen, ist eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Auf 
diese Weise bleibt die planerische Flexibilität erhalten, ohne dass im aktuellen Verfahren eine er-
neute Beteiligung erforderlich ist, da mit der Ergänzung eines Baufeldes die Grundzüge der Planung 
berührt sind.  
 
 
Hinweis wird nicht berücksichtigt. In Abstimmung mit SGL Bauordnung/Stadt und Gemeindeentwick-
lung Pasewalk vom 06.01.2025 wird auf eine derartige Einschränkung der Festsetzung verzichtet, 
um möglichst viel Spielraum für Batteriespeicher zu ermöglichen.  
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 07 wird entsprechend geprüft und einheitlich angepasst. 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 09 wird entsprechend geprüft und einheitlich angepasst.  
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49 SGL Bauordnung/Stadt- und Gemeindeentwicklung, Frau Hellwig (Stellungnahme vom 10.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 
- TF 13 Folgender Satz ist zusätzlich aufzunehmen: Zur Landesstraße ist ein Abstand von 3 m 

einzuhalten. Ausgenommen hiervon sind Einfriedungen. 
 
II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
1. Einfriedungen 
 

- TF 16 Werbeanlagen sind an der Stätte der Leistung unzulässig. Für den Punkt ist eine ge-
sonderte Überschrift unter 2. zu formulieren. 

 
III. Grünordnerische Festsetzungen 
1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
 

- TF 17 Satz 2: Die unbebauten Flächen des sonstigen Sondergebietes Gewerbegebietes sind 
durch die Einsaat … 

 
Unter Beachtung der genannten Anmerkungen bestehen aus bauplanungsrechtlicher Sicht keine Ein-
wände gegen die Planung. 
 

 
Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Es handelt sich um eine Kreisstraße. Die TF 13 wird entspre-
chend angepasst.  
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Es wird eine gesonderte Überschrift eingeführt.  
 
 
 
 
 
 
Hinweis wird berücksichtigt. Die TF 17 wird entsprechend angepasst.  

51 SB Gemeindeentwicklung/Bauordnung (Stellungnahme vom 27.11.2025) 

Nr. Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

51.1 nach Einsicht in den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 67/24 „Gewerbegebiet Krugsdorfer Damm“ se-
hen die Gemeinden Jatznick, Schönwalde, Papendorf, Rollwitz, Viereck, Polzow und Fahrenwalde keine 
Gründe, die dem Planvorhaben entgegenstehen. 

Kenntnisnahme keine Einwände der Gemeinden Jatznik, Schönwalde, Papendorf, Rollwitz, Viereck, 
Polzow und Fahrenwalde 

51.2 Die Gemeinde Krugsdorf regt an, zu prüfen, ob nach Umsetzung des geplanten Vorhabens eine Teiler-
neuerung des Abschnitts der B104 bis zu dem bereits sanierten Bereich am Gleisübergang durch den 
Vorhabenträger erfolgen kann, da über diese Kreisstraße die Erschließung vorgesehen ist. 
Zudem befindet sich dieser Straßenabschnitt bereits jetzt in einem schlechten baulichen Zustand, so-
dass im Zusammenhang mit der künftig zu erwartenden zusätzlichen Verkehrsbelastung eine weitere 
Verschlechterung des Straßenzustands nicht ausgeschlossen werden kann. 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nicht geantwortet oder sich beteiligt haben: 

Nr. Träger öffentlicher Belange  

01 REMONDIS Vorpommern GmbH 

08 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 

14 Landesforstanstalt Mecklenburg- Vorpommern 

19 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 

29 Deutsche Post AG Zentrale  

30 Amt für Raumordnung und Landesplanung Vorpommern 

35 Landesamt für Straßenbau und Verkehr M-V 

43 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

44 SB Straßenbau, Herr Braun 

45 SB Straßenbau, Herr Kerner 

46 SGL Liegenschaften, Frau Knop 

48 SB Öffentl. Grün/Naturschutz, Frau Hübner 

50 SB Stadtentwicklung, Frau Nowak 

 

   

Zugestimmt bzw. keine Bedenken und Anregungen geäußert haben folgende Träger öffentlicher Belange bzw. Gemeinden: 

Nr. Träger öffentlicher Belange Stellungnahme vom / eingegangen am: 

02 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Landwirtschaft und Flurordnungsbehörde 24.10.2025 / 24.10.2025 

04 Bergamt Stralsund 04.11.2025 / 05.11.2025 

05 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt, Abt. Naturschutz, Wasser und Boden 06.11.2025 / 11.11.2025 

10 Stadtwerke Pasewalk GmbH 13.11.2025 / 13.11.2025 

12 GASCADE Gastransport GmbH 28.10.2025 / 28.10.2025 

17 Staatliches Bau- u. Liegenschaftsamt Neubrandenburg 20.10.2025 / 20.10.2025 

18 Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg 25.11.2025 / 27.11.2025 

25 Landesamt für innere Verwaltung MV 21.10.2025 / 21.10.2025  

34 Straßenbauamt Neustrelitz 30.10.2025 / 30.10.2025 

37 GDMcom GmbH 27.10.2025 / 27.10.2025 

38 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr Referat Infra / 3 24.11.2025 / 24.11.2025 
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